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die ohne weiteres auf ein Zuviel oder Zuwenig am Vorrat schlie-

ßen läßt.
Beide Verfahren gelten in erster Linie für die Ertragsberechnnng

des ersten Wirtschaftsplanes. Sowie dann nach 10 Jahren oder früher
die Massenaufnahme wiederholt wird, bringt diese neues wichtiges

Material für die Ertragsberechnung herbei. Aus dem Vergleich mit
der frühern Inventur ergibt sich fürs erste, ob der Holzvorrat zu-
oder abgenommen hat, bezw, auch, ob die Nutzung zu stark oder zu

schwach bemessen war; im fernern steht nun ein drittes Verfahren

für die Ertragsermittlung zu Gebvt, nämlich dasjenige aus der Diffe-

renz der beiden Vorräte mit Hinzurechnung der inzwischen erfolgten

Nutzungen Jede weitere Wiederholung der Vorrats-
Messung hilft nun mit, allfällige Fehler und Unsicherheiten auszu-
schalten und die Ertragsberechnuug auf feste Füße zu stellen. Als

Regel muß immerhin gelten, daß bei der Feststellung des Abgabe-

satzes etwa 5 —10°/o in Reserve gestellt werden, schon deshalb, weil
die Fehlergrenze bei den Taxationen mitunter diese Höhe erreichen

kann und weil für den normalen Vorrat und den Ausgleichungszeit-

räum keine bestimmten Größen vorliegen.

Der Abgabesatz umfaßt im Plenterwald sowohl Haupt- als

Zwischennutzung. Eine Ausscheidung zwischen beiden würde die Nut-

zungskvntrolle nur erschweren, vhne ihre Zuverlässigkeit zu verbessern.

(Schluß folgt.)

—
WereinsclNgetegenHeiten.

Gayer-Denkmal.
Es wird den Herren Kollegen angezeigt, daß der Kassier des Forst-

Vereins die Sammlung auf Ende November a. o. abzuschließen gedenkt.

Solche Herren, welche gesonnen sind, noch einen Beitrag zu leisten, werden

daher gebeten, denselben bis 30. November 1913 vermittelst Einzahlungs-
schemes auf Postcheck V. 1542, Schweiz. Forstverein, Basel, einzusenden.

I. Müller, Oberförster, Liestal.
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